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RS OGH 1981/12/17 8Ob234/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1981

Norm

ZPO §502 Db

Rechtssatz

Abänderung, wenn das Berufungsgericht anstelle von im Zeitpunkt der Entscheidung noch gar nicht bestimmbaren

Schilligbeträgen (Gegenwert von in Dänenkronen ausgedrückten Beträgen nach einem zumindest nicht eindeutig

de9nierten Umrechnungskurs am Vortrag der - künftigen - Zahlung) bestimmte Beträge in inländischer Währung

zugesprochen hat.

Entscheidungstexte

8 Ob 234/81
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